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Im Administrativverfahren gilt das VRG …

"Im Kanton Zürich ist die Administrativuntersuchung
gesetzlich nur rudimentär geregelt […] Da spezielle Regeln für
Administrativuntersuchungen fehlen, kommen die allgemeinen
Grundsätze des Verwaltungsrechtspflegegesetzes zur Anwen-
dung […] Überdies sind nach der Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichts bei Administrativuntersuchungen verfas-
sungsrechtliche Prinzipien wie insbesondere der Anspruch auf
rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV oder das Ver-
hältnismässigkeitsgebot gemäss Art. 5 Abs. 2 BV zu beachten
[…]"

VGer. ZH, VB.2012.808 vom 29. Mai 2013, E. 2.3



Prof. Dr. Felix Uhlmann 5

… aber wann ist man Partei?

"Beschwerdegegnerinnen und Beschwerdegegner kommt in
der vorliegenden Administrativuntersuchung keine Partei-
stellung zu. RA B hat im Rahmen ihrer Abklärungen keine
Rechte oder Pflichten der Beschwerdegegnerschaft in ver-
bindlicher Weise begründet, geändert oder aufgehoben;
insbesondere ist ihr Untersuchungsbericht vom 20. April 2012
nicht als eine an die Beschwerdegegnerschaft als Adressatin
gerichtete Verfügung zu qualifizieren. […] Schadenersatz-
ansprüche bilden nicht Gegenstand der vorliegenden
Administrativuntersuchung oder sonst eines Verfahrens. Auch
die angeblich drohenden Strafverfahren vermitteln der
Beschwerdegegnerschaft nicht das erforderliche Rechtsschutz-
interesse."

VGer. ZH, VB.2012.808 vom 29. Mai 2013, E. 3.4
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Regelung im Bund (VwVG)

[…]

Die Administrativuntersuchung richtet sich nicht gegen Personen (offener: Kt. 

Zürich). Aber alle wesentlichen Verfahrensbestimmungen sollen Anwendung finden.

Es gibt keine Parteien (Art. 6 VwVG), sondern "Betroffene". Deren Akteneinsichts-

recht beschränkt sich auf ihre Betroffenheit.
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Eröffnung und Abschluss sind Realakte …

"Soweit sich der Beschwerdeführer gegen die eigentliche
Eröffnung des Disziplinarverfahrens wehrt, fehlt es bereits am
notwendigen Anfechtungsobjekt. Gemäss § 41 Abs. 1 in
Verbindung mit § 19 Abs. 1 VRG bildet Anfechtungsobjekt des
Beschwerdeverfahrens eine Anordnung. Entsprechend dem
bundesrechtlichen Verfügungsbegriff setzt dies im
Wesentlichen voraus, dass ein verwaltungsrechtliches
Rechtsverhältnis für die Beteiligten verbindlich und erzwingbar
festgelegt wird. Die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens
wie etwa eines Disziplinarverfahrens oder einer Admini-
strativuntersuchung stellt nach der Praxis keine solche
Anordnung dar […]"

VGer. ZH, VB.2014.663 vom 29. Januar 2015, E. 2.2.1
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… und es besteht Rechtsschutz …

Gegen die Veröffentlichung einer Untersuchungsberichts dürfte regelmässig ein 

schutzwürdiges Interesse nach Art. 25a VwVG und § 10c VRG bestehen. 
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… aber wann und wie wird dieser wirksam?
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… aber wann und wie wird dieser wirksam?

Wo sind die Grenzen des Rechtsschutzes? Welche "Zwischenrealakte" (vergleichbar mit 

Zwischenverfügungen sind anfechtbar (etwa Ausstandsbegehren nach Eröffnung)? Wie 

sind Fragen des vorsorglichen Rechtsschutzes zu beurteilen?
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Zusammenfassung und Abgrenzungen

Formlose 

Untersuchung

Administrativ-

untersuchung

Disziplinar-

untersuchung*

Stossrichtung Offen
Sachverhaltsklärung

**

Verfahren gegen 

eine Person

Einleitung formlos Eröffnung Eröffnung

Verfahrensrecht formlos VRG, aber … VRG und PG

Abschluss Realakte / intern Realakt, aber … Verfügung

* bzw. personalrechtliche Verfahren nach Art. 28 ff. PG
** AU ZH kann gegen Personen gerichtet sein.
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Einzelfragen: Delegation?

- Also nicht an Dritte?

- Und weshalb nur die "Einleitung"
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Einzelfragen: Alle Verfahrensrechte?

Nochmals: "Überdies sind nach der Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichts bei Administrativuntersuchungen verfas-
sungsrechtliche Prinzipien wie insbesondere der Anspruch auf
rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV oder das
Verhältnismässigkeitsgebot gemäss Art. 5 Abs. 2 BV zu
beachten […]"

VGer. ZH, VB.2012.808 vom 29. Mai 2013, E. 2.3
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Einzelfragen: Verwertbarkeit?

Rechtliches Gehör:

Vereinfachungen müssen möglich sein –

das hat aber seinen juristischen Preis.
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Einzelfragen: Mitwirkungspflicht

Spezifisch für Administrativuntersuchungen oder allgemeines Verfahrensrecht?



Prof. Dr. Felix Uhlmann 16

Einzelfragen: Verfahrenskoordination

Aber dürfen Strafverfahren Administrativuntersuchungen behindern?

Regelung Zürich (gegenseitige Information in § 44a Abs. 3 lit. b OG und § 55b OG)?

VwVG
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Schlusswort

Félix Vallotton, Trégastel 1917


